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©djrocipr Sctmtnfeger*
meifter 23erfiûttî>. (Sorrefp.)
®iefer nod) junge SBerbanb,
ber runb 500 SRitglieber

f)ielt ©onntag ben 17.
Dîtober im ffranjiltaner in

8ürid) feine Selegiertenoerfammlung ab. ©rfdjienen
roaren pd'a 50 9Rann au! 11 Santonen. iRacb 31b=

natjme bel ©efdjäftlberichtel mürbe Sßern roieber all
Vorort gemäf)It. Sßerhanbelt rourbe inlbefonbere bie
einb)eitfid)e ^Regulierung im Sehrltnglwefen. Sie
näctjfte Selegiertenoerfammlung finbet im Danton Slppew
|dt ftatt ; el mirb bem Slppenjelleroerbanb bie 2öaf)l
fjfs Orte! überlaffen. 2ltl 33ereinlorgan bient bem
wbctnb bie in ©am! im Sîfjeintat, erfcßeinenbe Samiw
|f9er=Qeitung. ißor bem neuen Santonlfcßulgebäube
W M bie SSerfammlung burcß eine photographiée
dufnafime neremigen. 9^ac£) bem SRittageffen fanb eine
uaijrt auf lletliberg ftatt, unb atigemein berounberte
Wati ben großartigen Stnbtid bei im ©onnenglanj er=
mot)Ienben ffäufermeerel ber ©tabt. 2tm Stbenb rourbe

auswärtigen nod) in fjürid) roeitenben ©äften im
bMiiäi§faner gemütliche ©aftfreunbfcßaft geboten.

Jlilsemeiites Bauwesen.
Söuwefen iit (Sorr.) iReugeftaltung

eine! ©tabtquartierl. $em 2lbbrud)e geweißt
finb bie alten Käufer an ber Slulmünbung bei 2Serb=
gäßcßenl in bie Röerbftraße. 3Rit tangfamen aber fichera
©cßritten geht ein ©ebäube nacß bem anbern in ben
SBefiß ber ©tabt über, ©djon meßr all 6 ^aßre finb
oerftricßen, feit burcß bie ffeftfeßung ber neuen Sau«
tinien bal Stobelurteil über biefe fpauferreiße gefüllt
roorben ift. ®a bie ©ebäube p fteinern ober größern
Steilen über biefe neue Sautinie ßinaulragen, fo roerben
ißre Sage gegäßlt fein, fobatb bie SSorbereitungen für
bie Durchführung bei neuen ©traßenpgel einmal per=
fett geworben finb. Um ben foftfpieligen 2Beg ber
ifwanglenteignung p oermeiben, pflegt bie ©tabt jebe
fid) bietenbe ©etegenßeit p benußen, bei ber fie folcße

pnt 3lbbrucß beftimmte Käufer p annehmbaren Sebim
gungen erwerben fann. SReulicß ßat fid) wieberum eine

folcße ©elegenßeit baburcß eröffnet, baß ißr bie beiben
Käufer IRo. 9 unb 11 am SBerbgäßcßen p einem greife
angeboten würben, bei weldjem fid) bie ©rwerbung ooll
oerjinfen wirb. Rad) bem abgefcßtoffenen Saufoertrage
gehen bie beiben genannten Siegenfcßaften, bie pfammen
12 SSBoßnungen enthalten, mit Reujaßr 1910 um ben
?ßrei§ oon ffr. 76,000 in ba§'©igentum ber ©tabt über.
Durd) biefen Sauf wirb ber ftäbtifcße ©eftß in jener
©egenb eine erwünfdjte Slbrunbung erhalten, bie für bie

Reueinteilung bei Quartiere! feßr oorteilhaft ift. Rur

G-EWEBBEMÜSEUF

WINTERTHUR

Schweizer Kaminfeger-
meister-Verband. (Korresp.)
Dieser noch junge Verband,
der rund 500 Mitglieder
zählt, hielt Sonntag den 17.
Oktober im Franziskaner in

Zürich seine Delegiertenversammlung ab. Erschienen
waren zirka 50 Mann aus 11 Kantonen. Nach Ab-
nähme des Geschäftsberichtes wurde Bern wieder als
Borort gewählt. Verhandelt wurde insbesondere die
einheitliche Regulierung im Lehrlingswesen. Die
nächste Delegiertenversammlung findet im Kanton Appen-
Zell statt ; es wird dem Appenzellerverband die Wahl
oes Ortes überlassen. Als Vereinsorgan dient dem
Verband die in Gams im Rheintal erscheinende Kamin-
feger-Zeitung. Vor dem neuen Kantonsschulgebäude
ueß sich die Versammlung durch eine photographische
àfnahme verewigen. Nach dem Mittagessen fand eine
Fahrt auf den Uetliberg statt, und allgemein bewunderte
wan den großartigen Anblick des im Sonnenglanz er-
strahlenden Häusermeeres der Stadt. Am Abend wurde
om auswärtigen noch in Zürich weilenden Gästen im
Franziskaner gemütliche Gastfreundschaft geboten.

Mgemeiim vaumzen.
Bauwesen in Zürich. (Korr.) Neugestaltung

eines Stadtquartiers. Dem Abbrüche geweiht
sind die alten Häuser an der Ausmündung des Werd-
gäßchens in die Werdstraße. Mit langsamen aber sichern
Schritten geht ein Gebäude nach dem andern in den
Besitz der Stadt über. Schon mehr als 6 Jahre sind
verstrichen, seit durch die Festsetzung der neuen Bau-
linien das Todesurteil über diese Häuserreihe gefällt
worden ist. Da die Gebäude zu kleinern oder größern
Teilen über diese neue Baulinie hinausragen, so werden
ihre Tage gezählt sein, sobald die Vorbereitungen für
die Durchführung des neuen Straßenzuges einmal per-
fekt geworden sind. Um den kostspieligen Weg der
Zwangsenteignung zu vermeiden, pflegt die Stadt jede
sich bietende Gelegenheit zu benutzen, bei der sie solche

zum Abbruch bestimmte Häuser zu annehmbaren Bedin-
gungen erwerben kann. Neulich hat sich wiederum eine

solche Gelegenheit dadurch eröffnet, daß ihr die beiden
Häuser No. 9 und 11 am Werdgäßchen zu einem Preise
angeboten wurden, bei welchem sich die Erwerbung voll
verzinsen wird. Nach dem abgeschlossenen Kaufvertrage
gehen die beiden genannten Liegenschaften, die zusammen
12 Wohnungen enthalten, mit Neujahr 1910 um den

Preis von Fr. 76,000 in das Eigentum der Stadt über.
Durch diesen Kauf wird der städtische Besitz in jener
Gegend eine erwünschte Abrundung erhalten, die für die

Neueinteilung des Quartieres sehr vorteilhaft ist. Nur
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